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Zahlweise der Folgeprämien: 

zum 01.01. jährlich im Voraus
oder 
zum 01.01. und 01.07. halbjährlich im Voraus

Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, buchen wir die
 Prämie von Ihrem Konto ab, ansonsten müssen Sie die Prämie überweisen.

6. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung 
gestellten Informationen

Die Gültigkeitsdauer der vorliegend zur Verfügung gestellten Informatio-
nen beträgt vier Wochen.

7. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt
Der Vertrag kommt zustande durch den Antrag des Versicherungsnehmers
und die Übersendung des Versicherungsscheines durch den Versicherer. 

Die Versicherung beginnt entsprechend Ihrer Angabe im Antrag, sofern
dieser unverändert angenommen wird, frühestens aber am Tag nach An-
tragseingang. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch der Versicherungs-
schutz. 

Sie sind an Ihren Antrag zwei Wochen gebunden. 

8. Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne An-
gabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die
Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die Ver-
tragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7 Abs. 2 des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in Textform zugegan-
gen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die in Ziffer 1 genannten Versi-
cherungsunternehmen. 

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und
wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang
des Widerrufs entfällt.

Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs ent-
fällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versi-
cherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine sol-
che Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst
nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits empfangenen Leistun-
gen zurückzugewähren.

Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zu-
gang des Widerrufs. 

Besondere Hinweise:

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Sei-
ten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie
Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag,
so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufs-
recht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem
Monat.

9. Angaben zur Laufzeit und ggfs. zur Mindestlaufzeit des
Vertrages

Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12. des folgenden Kalenderjah-
res, 24.00 Uhr. Er verlängert sich mit Ablauf der Vertragszeit jeweils um ein
Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Par-
tei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist. 

10. Angaben zur Beendigung des Vertrages
Jeder der Vertragspartner kann den Vertrag mit einer Kündigungsfrist von
drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich kündigen.

11. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland An-
wendung. 

Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie bei folgenden Ge-
richten geltend machen:

– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,

– dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuende
Niederlassung örtlich zuständig ist.

Sofern Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Ihren Ge-
schäftssitz außerhalb Deutschlands verlegen oder Ihr Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt
ist, gilt das Gericht als vereinbart, das für unseren Geschäftssitz zuständig
ist. 

1. Identität des Versicherers, ladungsfähige Anschrift, 
vertretungsberechtigte Personen

Ihr Versicherer ist die 

WGV-Versicherung AG
Tübinger Straße 55
70178 Stuttgart
Fax: 07 11/16 95-16 71
E-Mail: hus-vertrag@wgv-online.de
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 7479,

bzw. wenn Sie Angehöriger des öffentlichen Dienstes in Württemberg
sind, die 

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
Tübinger Straße 55
70178 Stuttgart
Fax: 07 11/16 95-16 71
E-Mail: hus-vertrag@wgv-online.de
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 547

(Durch den Abschluss der Versicherung wird die Mitgliedschaft bei der
Württembergischen Gemeinde-Versicherung a.G. erworben.)

für beide Unternehmen: 

Sitz: Stuttgart

Vertretungsberechtigte Personen: 
Vorstand: Hans-Joachim Haug (Vorsitzender)

Dr. Klaus Brachmann
Achim Schweizer

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
WGV-Versicherung AG: 

Betrieb der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und Rechtsschutzversi-
cherungen 

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.:

Betrieb der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen 

3. Allgemeine Versicherungsbedingungen und wesentliche
Merkmale der Versicherungsleistung

a) die für das Versicherungsverhältnis geltenden Allgemeinen Ver siche -
rungsbedingungen einschließlich der Tarif bestimmun gen sowie die 
Angabe des auf den Vertrag anwendbaren Rechts.

Für das Vertragsverhältnis in der Unfallversicherung gelten die Allge mei -
nen Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2007) – Form-Nr. 01/2008 –,
die Standardbedingungen, soweit das Risiko betroffen ist, und die verein-
barten besonderen Bedingungen (Spezialbedingungen).

Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland An -
wendung.

b) Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung des
Versicherers.

Mit der privaten Unfallversicherung ist die versicherte Person gegen die
wirtschaftlichen Folgen von Unfällen aller Art abgesichert. Der Ver -
sicherungs schutz gilt für Unfälle weltweit und rund um die Uhr.  Ein  Unfall
liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf
den Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Ge sund -
heitsbeschädigung erleidet. Neben der Kapitalleistung bei Invalidität kön-
nen auch Rentenleistungen sowie Todesfallschutz, Kranken haus tagegeld
und Übergangsgeld vereinbart werden. 

Zu Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung der Unfall ver -
sicherung verweisen wir auf die Allgemeinen Unfallversicherungs be -
dingungen (AUB 2007) – Form-Nr. 01/2008 –, die Standard be dingungen,
soweit das Risiko betroffen ist, und die vereinbarten be sonderen Bedin-
gungen (Spezialbedingungen).

4. Gesamtpreis der Versicherung einschl. aller Steuern und
sonstigen Preisbestandteile, zusätzliche Kosten

Die Angaben zur Beitragshöhe und die Zahlweise ergeben sich aus dem
Produktinformationsblatt bzw. der Tarifauskunft. Die gesetzliche Versiche-
rungsteuer ist in den Beiträgen enthalten. 

Nebengebühren und Kosten werden nicht erhoben. 

Für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen Ihnen le-
diglich Kosten in Höhe der üblichen Grundtarife.

5.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung 
Fälligkeit der Erstprämie: 

Die Erstprämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fäl-
lig, nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn. 

A.  Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
in Verbindung mit  § 1 Abs. 1 VVG-Informationspflichtenverordnung
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12. Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages
Die Vertragsbedingungen und Vorabinformationen werden in deutscher
Sprache mitgeteilt; die Kommunikation während der Laufzeit des Vertra-
ges wird in deutscher Sprache geführt. 

13. Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren

Sie haben Zugang zu einem außergerichtlichen Streitschlichtungsverfah-
ren beim 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Leipziger Str. 121
10117 Berlin, 

sofern Sie Verbraucher sind und nicht gleichzeitig in der selben Sache ein
Verfahren bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder
vor Gericht anhängig ist. 

Als Versicherer ist für uns eine Entscheidung des Versicherungsombuds-
manns bis zu einem Beschwerdewert von 5.000 EUR verbindlich; darüber

hinaus darf der Versicherungsombudsmann bis zu einem Beschwerdewert
von 80.000 EUR eine für beide Seiten unverbindliche Empfehlung abgeben. 

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt unberührt. 

14. Aufsichtsbehörde und Beschwerdemöglichkeit 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die 

Bundes anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

– Bereich Versicherungen – 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

Sie haben die Möglichkeit zu einer Beschwerde bei der genannten Auf-
sichtsbehörde. 

B. Vertragsbestimmungen

1. Vertragsgrundlagen
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem 
Antrag und den Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen  
(AUB 2007) – Form-Nr. 01/2008 –;
– Standardbedingungen und Spezialbedingungen, soweit das versi-

cherte Risiko betroffen ist;
– etwaigen besonderen Vereinbarungen, den gesetzlichen sowie den

nachstehenden Bestimmungen.
Für die zu versichernden Personen werden einzelne, rechtlich selbst-
ständige und voneinander unabhängige Unfallversicherungsverträge
abgeschlossen.

2. Versicherungsbeginn
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens am Tage nach An trags -
eingang bei der Gesellschaft.

3. Versicherungsdauer
Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12. des folgenden Kalen -
derjahres, 24.00 Uhr. Er verlängert sich mit Ablauf der Vertragszeit je-
weils um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf
der anderen Partei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist.

C. Schweigepflichtentbindungserklärung

1. Allgemeine Information zur Verwendung Ihrer Daten
Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des
Ver sicherungsvertrags, zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses sowie
im Leistungsfall benötigen wir, die WGV-Versicherungen, personenbezo-
gene Daten von Ihnen. Die Verwendung (= Erhebung, Verarbeitung, Nut-
zung) dieser Daten ist grundsätzlich aufgrund gesetzlicher Vor schriften
zulässig. In den nachfolgenden Fällen ist allerdings Ihre Ein willigung erfor-
derlich. 

2. Einwilligung in die Verwendung Ihrer Daten in besonderen Fällen 
Gesundheitsdaten / Risikobeurteilung Vertragsschluss
Wir überprüfen Ihre vor Vertragsschluss gemachten Angaben über Ihren
Ge sundheitszustand, soweit dies zur Beurteilung der zu versichernden Ri-
siken erforderlich ist und Ihre Angaben dazu Anlass bieten.

2.1 Mit Ihrer Zustimmung auf dem Antrag gilt folgende Schweige-
pflichtentbindungserklärung:

Zum Zweck der Risikobeurteilung beim Vertragsschluss befreie ich von ih-
rer Schweigepflicht Ärzte, Bedienstete von Krankenhäusern, sonstigen
Krankenanstalten, Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen
Krankenkassen sowie von Berufsgenossenschaften und Behörden, so-
weit ich dort in den letzten 5 Jahren vor Antragstellung untersucht, bera-

ten oder behandelt worden bin bzw. versichert war oder einen Antrag auf
Versicherung gestellt habe.
Ergeben sich nach Vertragsschluss für den Versicherer konkrete Anhalts-
punkte dafür, dass bei der Antragstellung unrichtige oder unvollständige
Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung beeinflusst
wurde, gilt die vorstehende Schweigepflichtentbindung entsprechend –
und zwar bis zu 5 Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt auch über mei-
nen Tod hinaus. Die Angehörigen des Versicherers selbst entbinde ich von
ihrer Schweigepflicht, sofern die erhobenen Ge sundheits daten im erfor-
derlichen Umfang zur Risikoprüfung an ihn beratende externe Ärzte bzw.
medizinische Gutachter übermittelt werden.
Die WGV-Versicherungen werden Sie vor einer Erhebung nach den vor-
stehenden Absätzen unterrichten und Sie darauf hinweisen, dass Sie der
Erhebung widersprechen können. 

2.2 Sofern Sie auf dem Antrag keine ausdrückliche Zustimmung
 erteilt haben, gilt:

Ich wünsche, dass mich der Versicherer informiert, von welchen Personen
oder Einrichtungen eine Auskunft benötigt wird. Ich werde dann jeweils
entscheiden, ob ich die genannten Personen oder Einrichtungen von ihrer
Schweigepflicht durch schriftliche Erklärung entbinde.

D. Tarifbestimmungen

Gefahrengruppen
Die Beiträge richten sich nach der beruflichen Tätigkeit. Übt eine männli-
che Person Tätigkeiten der Gruppe A und der Gruppe B aus, so wird der
Beitrag der Gruppe B berechnet. Maßgebend ist nicht der erlernte Beruf,
sondern die tatsächliche ausgeübte Tätigkeit. Personen, die sich in Aus-
bildung befinden (z. B. Studenten, Auszubildende, Volontäre und Prakti-
kanten) sind nach dem jeweiligen Ausbildungsberuf einzustufen.
Sofern eine Tätigkeit nicht zweifelsfrei einer Gefahrengruppe zugeordnet
werden kann, ist beim Versicherer nachzufragen. 
Gefahrengruppe A
Personen, die 
– kaufmännisch, verwaltend, planend, gestaltend, lehrend im Innen- oder

Außendienst der Wirtschaft bzw. Verwaltung (einschl. Verwaltung in
Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Zoll, Polizei, Justiz, Feuerwehr),  z. B.
Sachbearbeiter, Büroangestellte, Bankkaufleute, Architekten, Rechtsan-
wälte, Sozialarbeiter, Beamte

– leitend oder Aufsicht führend im Betrieb oder auf Baustellen (einschl.
Aufsicht führende Meister), z. B. Produktionsleiter

– im Verkauf, im Labor, in der Datenerfassung, Datenverarbeitung (EDV-
Bereich) bzw. im Gesundheitswesen, in der Schönheitspflege tätig sind,
z. B. Krankengymnasten, Friseure, Verkäufer, Optiker, Systemanalytiker

– Anlagen/Maschinen elektronisch steuern, z. B. Nachrichtentechniker,
Tontechniker, Elektroingenieur

– keine berufliche Tätigkeit/Beschäftigung ausüben 
– Frauen, Rentner, Pensionäre, Schüler.
Gefahrengruppe B
Männliche Personen, die 
– körperliche (auch sportliche) oder handwerkliche Berufsarbeit verrichten

(einschl. mitarbeitende Meister), z. B. Bauarbeiter, Lagerverwalter, Land-
wirte, Sportlehrer

– Holz, Metall, Kunststoff, Steine, Erde, be- oder verarbeiten, z. B. Instal-
lateure, Schreiner,

– mit ätzenden, giftigen, leicht entzündlichen oder explosiven Stoffen ar-
beiten, z. B. Lackierer, Schweißer

– Maschinen bedienen, einrichten, warten oder reparieren, z. B. Berufs-
kraftfahrer, Werkzeugmacher; Offsetdrucker, Kranführer

– Tiere behandeln oder pflegen, z. B. Tierärzte, -pfleger
– im Truppeneinsatz und Vollzugsdienst bei der Bundeswehr, Bundes -

grenzschutz, Zoll, Polizei, Justiz und Feuerwehr tätig sind
Nicht versichert werden Personen mit folgenden Berufstätigkeiten/
Beschäftigungen:
Artisten, Berufs- und Vertrags- und Lizenzsportler, Rennfahrer, Spreng -
personal (einschl. Munitionssuche und -räumung), Taucher, Tierbändiger.
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E. Erläuterungen

1. Versicherungsumfang
Die Versicherung erstreckt sich bei berufstätigen Personen auf Unfälle in-
nerhalb und außerhalb des Berufes, bei nicht berufstätigen Personen und
Kindern auf Unfälle des täglichen Lebens. Bei Kindern sind außerdem Un-
fälle bei der Schul- und Berufsausbildung eingeschlossen. 
Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt.

2. Aufnahmealter
Kinder können ab Vollendung der Geburt bis zum vollendeten 18. Le-
bensjahr versichert werden. Über das 18. Lebensjahr des versicherten
Kindes hinaus kann die Versicherung zu den vereinbarten Bedingungen
und Beiträgen für die Kinderunfallversicherung nicht fortgeführt werden.
Die Kinderunfallversicherungen werden nach dem Ende des Ver siche -
rungsjahres, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet, zu

dem Beitrag fortgesetzt, der sich aus dem zu diesem Zeitpunkt gültigen
Tarif für Erwachsene ergibt. 
3. Änderungen in der Berufstätigkeit/Beschäftigung
Alle Änderungen in der Berufstätigkeit oder Beschäftigung sind unverzüg-
lich anzuzeigen (Ziffer 6.2 AUB 2007).
Die Ableistung von Pflichtwehrdienst oder Zivildienst sowie die Teilnahme
an militärischen Reserveübungen gelten nicht als Änderung der Berufs -
tätigkeit oder Beschäftigung.
4. Service-Leistungen / Kurbeihilfe / Kosmetische Operationen
Ohne zusätzlichen Beitrag sind pro versicherte Person mitversichert: 
– Service-Leistungen (BB Unfallservice 2007) bis 10.000 EUR
– Kosten für kosmetische Operationen (BB KosmOp 2007) bis 5.000 EUR
– Kurbeihilfe (BB Kurbeihilfe 2007) mit 1.500 EUR.

F. Angaben über den Gesundheitszustand

Die Frage nach Vorerkrankungen ist mit „ja“ zu beantworten, wenn in den
letzten 5 Jahren eine der nachfolgend aufgeführten Erkrankungen bzw.
Krankheitsbilder vorlagen:
Herz-, Gefäß-, Hirn-, Bandscheiben-, Nieren-, Leber-, Sucht-, rheumati-

sche oder psychiatrische Erkrankungen, Rückgratverkrümmungen, Dia-
betes, epileptische oder Schlaganfälle, Multiple Sklerose, Krebs, Hepati-
tis, HIV-Infektion, andere chronische Erkrankungen bzw. dauernde Behin-
derungen oder Fehlsichtigkeit von –8 Dioptrien oder mehr. 

G. Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die
sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge,
Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rück ver -
sicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rück ver -
sicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an an-
dere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Ver -
siche rungswirtschaft e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versi-
cherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom
Zustande kommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei
anderweitig beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei künftigen An-
trägen. 
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der WGV-Versicherungsgruppe
meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsa-
men Datensammlungen führen und an den/die für mich zuständigen Ver-

mittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung
meiner Versicherungsangelegenheiten dient. Gesundheits daten dürfen
nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler
dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Ver trags gestaltung
erforderlich ist. 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter
ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und
Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in
sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des
Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir als
Teil dieses Antrages vor Vertragsabschluss, auf Wunsch auch sofort,
überlassen wird. 

Für beide Unternehmen: Sitz Stuttgart

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
Registergericht: Stuttgart HRB 547

WGV-Versicherung AG
Registergericht: Stuttgart HRB 7479

Vorsitzender des Aufsichtsrats:

Landrat Helmut Jahn

Vorstand:

Hans-Joachim Haug (Vorsitzender)
Dr. Klaus Brachmann
Achim Schweizer



Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten. 

3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen
auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht
fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden
die anderen Be dingungen erst ab der laufenden Versiche rungs periode
Ver trags bestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 %
oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
unserer Mitteilung über die Ver tragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses
Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver -
tragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der An -
zeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, Kennt-
nis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Um stände
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können
wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach
Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-
tragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Ver trags änderung
erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Ver trags schluss. Dies gilt nicht
für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die
Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arg-
listig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rück tritts, der Kündi-
gung, der Vertragsänderung und der Aus schlussfrist für die Ausübung un-
serer Rechte die Kenntnis und Arg list Ihres Stellvertreters als auch Ihre ei-
gene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf,
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt wor-
den ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist
es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß und
vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, de-
nen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn
Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten
zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nach-
stehenden Information entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen be-
kannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt
haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer
Vertragserklärung, aber vor Ver tragsannahme in Textform nach gefahrer-
heblichen Um ständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeige -
pflicht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag
zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz
noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rück -
tritts recht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den
Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur
Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht
richtig angegebene Umstand 

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs falles 
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs pflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die An-
zeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht. 

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche
An zeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben,
können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen. 

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

5

©
 6

5
0

0
-1

0
0

9
/5



©
 6

5
0

0
-1

0
0

9
/6

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
WGV-Versicherung AG g

Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2007)

Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner.
Versicherte Person können Sie oder jemand anderer sein.
Wir als Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarten Leistungen.

Inhaltsübersicht

Der Versicherungsumfang
1 Was ist versichert?
2 Welche Leistungsarten können vereinbart werden?
2.1 Invaliditätsleistung
2.2 Übergangsleistung
2.3 Tagegeld
2.4 Krankenhaus-Tagegeld
2.5 Genesungsgeld
2.6 Todesfallleistung
3 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen?
4 GESTRICHEN
5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
6 Was müssen Sie

 – bei vereinbartem Kinder-Tarif
– bei Änderungen der Berufstätigkeit oder Beschäftigung beachten?

Der Leistungsfall
7 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
8 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?
9 Wann sind die Leistungen fällig?
Die Versicherungsdauer
10 Wann beginnt und wann endet der Vertrag?

Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen?
Der Versicherungsbeitrag
11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen?
Weitere Bestimmungen
12 Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen

zueinander?
13 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
14 GESTRICHEN
15 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?
16 Welches Gericht ist zuständig?
17 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten? 

Was gilt bei Änderungen Ihrer Anschrift?
18 Welches Recht findet Anwendung?

Der Versicherungsumfang
1 Was ist versichert?
1.1 Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der versicherten Person 

während der Wirksamkeit des Vertrages zustoßen.
1.2 Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt.
1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen

auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesund-
heitsschädigung erleidet.

1.4 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen
oder Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder
Kapseln gezerrt oder zerrissen werden. 

1.5 Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung (Ziffer 3) sowie die
Ausschlüsse (Ziffer 5) weisen wir hin. Sie gelten für alle Leistungsarten.

2 Welche Leistungsarten können vereinbart werden?
Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren können, werden im Folgenden oder in
zusätzlichen Bedingungen beschrieben. 
Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und die Versicherungs-
summen ergeben sich aus dem Vertrag.

2.1 Invaliditätsleistung
2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung: 
2.1.1.1 Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person ist

unfall bedingt dauerhaft beeinträchtigt (Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist
dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und
eine Änderung des Zustandes nicht erwartet werden kann.
Die Invalidität ist
– innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und
– innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich

festgestellt und von Ihnen bei uns geltend gemacht worden.
2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person un-

fallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall stirbt.
2.1.2 Art und Höhe der Leistung:
2.1.2.1 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.
2.1.2.2 Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die Versicherungssumme

und der Grad der unfallbedingten Invalidität. 
2.1.2.2.1 Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten

 Körper teile und Sinnesorgane gelten ausschließlich die folgenden Invaliditäts -
grade: 

Arm 70 %
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 %
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 %
Hand 55 %
Daumen 20 %
Zeigefinger 10 %
anderer Finger 5 %
Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 %
Bein bis unterhalb des Knies 50 %
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 %
Fuß 40 %

große Zehe 5 %
andere Zehe 2 %
Auge 50 %
Gehör auf einem Ohr 30 %
Geruchssinn 10 %
Geschmackssinn 5 %
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entsprechende
Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invaliditätsgrad da-
nach, inwieweit die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit insge-
samt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich medizinische Gesichtspunkte
zu berücksichtigen.

2.1.2.2.3 Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen bereits 
vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die Vorinva-
lidität gemindert. Diese ist nach Ziffer 2.1.2.2.1 und Ziffer 2.1.2.2.2 zu bemes-
sen.

2.1.2.2.4 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträchtigt,
werden die nach den vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade
zusammengerechnet. Mehr als 100% werden jedoch nicht berücksichtigt.

2.1.2.3 Stirbt die versicherte Person
– aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder
– gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem Unfall,
und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden, leisten wir nach dem
Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen
wäre.

2.2 Übergangsleistung
2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung:

Die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Per-
son ist im beruflichen oder außerberuflichen Bereich unfallbedingt
– nach  Ablauf  von  sechs Monaten vom Unfalltag an gerechnet und
– ohne Mitwirkung von  Krankheiten oder Gebrechen
noch um mindestens 50% beeinträchtigt.
Diese Beeinträchtigung hat innerhalb der sechs Monate ununterbrochen be-
standen.
Sie ist von Ihnen spätestens sieben Monate nach Eintritt des Unfalles unter Vor-
lage eines ärztlichen Attestes bei uns geltend gemacht worden.

2.2.2 Art und Höhe der Leistung: 
Die Übergangsleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme  ge -
zahlt.

2.3 Tagegeld
2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung: 

Die versicherte Person ist unfallbedingt
– in der Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und
– in ärztlicher Behandlung.

2.3.2 Höhe und Dauer der Leistung:
Das Tagegeld wird nach der vereinbarten Versicherungssumme berechnet. Es
wird nach dem festgestellten Grad der Beeinträchtigung der Berufstätigkeit
oder Beschäftigung abgestuft.
Das Tagegeld wird für die Dauer der ärztlichen Behandlung, längstens für ein
Jahr, vom Unfalltag an gerechnet, gezahlt.

2.4 Krankenhaus-Tagegeld
2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung:

Die versicherte Person befindet sich wegen des Unfalles in medizinisch not-
wendiger vollstationärer Heilbehandlung.
Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als
medizinisch notwendige Heilbehandlung.

2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung:
Das Krankenhaus-Tagegeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summe für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung gezahlt, längs -
tens jedoch für zwei Jahre, vom Unfalltag an gerechnet.

2.5 Genesungsgeld
2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung:

Die versicherte Person ist aus der vollstationären Behandlung entlassen wor-
den und hatte Anspruch auf Krankenhaus-Tagegeld nach Ziffer 2.4.

2.5.2 Höhe und Dauer der Leistung:
Das Genesungsgeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für
die gleiche Anzahl von Kalendertagen gezahlt, für die wir Krankenhaus-Tage-
geld leisten, längstens für 100 Tage.

2.6 Todesfallleistung
2.6.1 Voraussetzungen für die Leistung: 

Die versicherte Person ist infolge des Unfalles innerhalb eines Jahres gestor-
ben.
Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 7.5 weisen wir hin.

2.6.2 Höhe der Leistung:
Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme
 gezahlt.

3 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen?
Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Ge-
brechen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung
oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich
– im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrades,
– im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in allen anderen Fällen

die Leistung
entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens.
Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25%, unterbleibt jedoch die Minde-
rung.
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4 GESTRICHEN

5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle:
5.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen,

auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epilep-
tische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versi-
cherten Person ergreifen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch
ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren.

5.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich
eine Straftat ausführt oder versucht.

5.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereig-
nisse verursacht sind.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen
im Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen
wird.
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn
eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die
versicherte Person aufhält.
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet
bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teil-
nahme am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen und im
Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den
Ländern China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland
oder USA.

5.1.4 Unfälle der versicherten Person
– als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er nach deut-

schem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges Besatzungs-
mitglied eines Luftfahrzeuges;

– bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen Tätigkeit; 
– bei der Benutzung von Raumfahrzeugen. 

5.1.5 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als
 Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen
einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die
Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.

5.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.
5.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen:
5.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirn-

blutungen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes
Unfallereignis nach Ziffer 1.3 die überwiegende Ursache ist.

5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen.
5.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der ver-

sicherten Person.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe,
auch strahlendiagnostische und -therapeutische, durch einen unter diesen Ver-
trag fallenden Unfall veranlasst waren.

5.2.4 Infektionen.
5.2.4.1 Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie

– durch Insektenstiche oder -bisse oder
– durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen
verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder später in den Kör-
per gelangten.

5.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für
– Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für 
– Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfallverletzungen, die

nicht nach Ziffer 5.2.4.1 ausgeschlossen sind, in den Körper gelangten.
5.2.4.3 Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verursacht sind, gilt

Ziffer 5.2.3 Satz 2 entsprechend. 
5.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.

Versicherungsschutz besteht jedoch für Kinder, die zum Zeitpunkt des Unfalles
das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ausgeschlossen bleiben Ver-
giftungen durch Nahrungsmittel.

5.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen,  auch wenn diese durch
einen Unfall verursacht wurden.

5.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag
fallende gewaltsame von außen kommende Einwirkung entstanden sind.

6 Was müssen Sie bei vereinbartem Kinder-Tarif und bei Änderungen der
Berufstätigkeit oder Beschäftigung beachten?

6.1 Umstellung des Kinder-Tarifs
6.1.1 Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem das nach dem Kinder-Tarif

versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet, besteht Versicherungsschutz zu
den vereinbarten Versicherungssummen. Danach gilt der zu diesem Zeitpunkt
gültige Tarif für Erwachsene. Sie haben jedoch folgendes Wahlrecht:
– Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und wir reduzieren die Versicherungs-

summen entsprechend.
– Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen, und wir berechnen ei-

nen entsprechend höheren Beitrag.
6.1.2 Über Ihr Wahlrecht werden wir Sie rechtzeitig informieren. Teilen Sie uns das Er-

gebnis Ihrer Wahl nicht bis spätestens zwei Monate nach Beginn des neuen Ver-
sicherungsjahres mit, setzt sich der Vertrag entsprechend der zweiten Wahl-
möglichkeit fort.

6.2 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung
6.2.1 Die Höhe der Versicherungssummen bzw. des Beitrages hängt maßgeblich von

der Berufstätigkeit oder der Beschäftigung der versicherten Person ab. Grund -
lage für die Bemessung der Versicherungssummen und Beiträge ist unser gel-
tendes Berufsgruppenverzeichnis. (siehe Seite 3; D. Tarif be stim mun gen).
Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung der versicherten Person
müssen Sie uns daher unverzüglich mitteilen. Pflichtwehrdienst, Zivildienst
oder militärische Reserveübungen fallen nicht darunter.

6.2.2 Errechnen sich bei gleichbleibendem Beitrag nach dem zum Zeitpunkt der Än -
de rung gültigen Tarif niedrigere Versicherungssummen, gelten diese nach Ab -
lauf eines Monats ab der Änderung. Errechnen sich dagegen höhere Ver -
sicherungssummen, gelten diese, sobald wir Kenntnis von der Änderung erlan-
gen, spätestens jedoch nach Ablauf eines Monats ab der Änderung.

Errechnen sich dagegen höhere Versicherungssummen, gelten diese, sobald
uns Ihre Erklärung zugeht, spätestens jedoch nach Ablauf eines Monats ab der
Änderung. Die neu errechneten Versicherungssummen gelten sowohl für be-
rufliche als auch für außerberufliche Unfälle.

6.2.3 Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag auch mit den bisherigen Versiche-
rungssummen bei erhöhtem oder gesenktem Beitrag weiter, sobald uns Ihre
 Erklärung zugeht.

Der Leistungsfall
7 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?

Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können wir unsere Leis -
tung nicht erbringen.

7.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, müs-
sen Sie oder die versicherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine
Anordnungen befolgen und uns unterrichten.

7.2 Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versicherte Person
wahrheitsgemäß ausfüllen und uns unverzüglich zurücksenden; von uns darü-
ber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise erteilt
werden.

7.3 Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von
diesen untersuchen lassen. Die notwendigen Kosten einschließlich eines da-
durch entstandenen Verdienstausfalles tragen wir.

7.4 Die Ärzte, die die versicherte Person – auch aus anderen Anlässen – behandelt
oder untersucht haben, andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden
sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

7.5 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48 Stunden zu mel-
den, auch wenn uns der Unfall schon angezeigt war.
Uns ist das Recht zu verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen
von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

8 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?
Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 7 vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Ver -
sicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben,
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver -
sicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der  Leistung ursäch-
lich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.
Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns zustehendes
Kün digungsrecht wegen der Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht
ausüben. 

9 Wann sind die Leistungen fällig?
9.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim Invaliditätsanspruch inner-

halb von drei Monaten – in Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang
wir einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit dem Eingang folgen-
der Unterlagen:
– Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,
– beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des

Heilverfahrens, soweit es für die Bemessung der Invalidität notwendig ist.
Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs
entstehen, übernehmen wir
– bei Invalidität bis zu 1‰ der versicherten Summe,
– bei Übergangsleistung bis zu 1% der versicherten Summe,
– bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz,
– bei Krankenhaustagegeld bis zu einem Krankenhaustagegeldsatz.
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.

9.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und
Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.

9.3 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir – auf
Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse.
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines
Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme
beansprucht werden.

9.4 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu
drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese Frist von drei auf
fünf Jahre. Dieses Recht muss
– von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere Leistungspflicht nach

Ziffer 9.1,
– von Ihnen vor Ablauf der Frist
ausgeübt werden.
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir be-
reits erbracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5% jährlich zu verzinsen.

9.5 Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug sind wir berechtigt,
 Lebensbescheinigungen anzufordern. Wird die Bescheinigung nicht unverzüg-
lich übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit.

Die Versicherungsdauer 
10 Wann beginnt und wann endet der Vertrag? 

Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen?

10.1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im
Sinne von Ziffer 11.2 zahlen. 

10.2 Dauer und Ende des Vertrages
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlos-
sen. 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag
um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
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Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden;
die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf
des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

10.3 Kündigung nach Versicherungsfall
Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden, wenn wir eine
Leis tung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben. 
Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach Leistung
oder – im Falle eines Rechtsstreits – nach Klagrücknahme, Anerkenntnis, Ver-
gleich oder Rechtskraft des Urteils zugegangen sein. 
Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam.
Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirk-
sam wird. 
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirk-
sam. 

10.4 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen Einsätzen
Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person außer Kraft, sobald sie
Dienst in einer militärischen oder ähnlichen Formation leistet, die an einem
Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Ländern China, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland oder USA beteiligt ist. Der Versi-
cherungsschutz lebt wieder auf, sobald uns Ihre Anzeige über die Beendigung
des Dienstes zugegangen ist.

Der Versicherungsbeitrag
11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 

11.1 Beitrag und Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die Sie in der
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben. 

11.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster oder einmaliger Beitrag
11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss des Ver tra -
ges fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit -
punkt. 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag
nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags. 

11.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt, sofern Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam
gemacht wurden. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nicht -
zahlung nicht zu vertreten haben. 

11.2.3 Rücktritt
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können
nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu
vertreten haben. 

11.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder
in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

11.3.2 Verzug
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in
Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und Ihnen
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist
nur wirksam, wenn wir darin die rückständigen Beträge des Beitrags sowie die
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen angeben, die
nach den Ziffern 11.3.3 und 11.3.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens
zu verlangen. 

11.3.3 Kein Versicherungsschutz
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, be-
steht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie
mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2. Absatz 2 darauf hingewiesen
wurden. 

11.3.4 Kündigung
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kön-
nen wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2. Absatz 2 darauf hingewiesen haben. 
Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den an-
gemahnten Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwi-
schen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht
jedoch kein Versicherungsschutz. 

11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann
und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen wer-
den, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
unserer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt. 
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugs er mäch -
ti gung widerrufen haben, oder haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten,
dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt,
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur
Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform
aufgefordert worden sind. 

11.5 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausste-
henden Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate in Verzug sind. 
Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen. 

11.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit nicht etwas ande-
res bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

11.7 Beitragsbefreiung bei der Versicherung von Kindern
Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben und 
– die Versicherung nicht gekündigt war und
– Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht wurde,
gilt Folgendes:

11.7.1 Die Versicherung wird mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Versicherungs-
summen bis zum Ablauf des Versicherungsjahres beitragsfrei weitergeführt, in
dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.

11.7.2 Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird neuer Versicherungsnehmer, wenn
nichts anderes vereinbart ist.

Weitere Bestimmungen
12 Wie sind die Rechtsverhältnisse 

der am Vertrag beteiligten Personen zueinander? 
12.1 Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem anderen zu-

stoßen (Fremdversicherung), steht die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag
nicht der versicherten Person, sondern Ihnen zu. Sie sind neben der versicher-
ten Person für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

12.2 Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfolger und
sons tige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden. 

12.3 Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne unsere Zustimmung
weder übertragen noch verpfändet werden. 

13 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 

13.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben
über gefahrerhebliche  Umstände
Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Ge-
fahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt
haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem ver-
einbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet,
als wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Ver trags annahme Fra-
gen im Sinne des S. 1 in Textform stellen. Gefahr erheb lich sind die Umstände,
die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 
Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen für die wahr-
heitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrerheblichen Umstände und
die Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich.
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den ge fahr -
er heb lichen Umstand, müssen Sie sich so behandeln lassen, als hätten Sie
selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

13.2 Rücktritt
13.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen
berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt nur, wenn
wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige -
pflicht verletzung hingewiesen haben. 
Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Er -
klärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere
Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser
Rücktrittsrecht begründet, Kenntnis erlangen.
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber. 

13.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts
Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht an-
gezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Ver -
treter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig gemacht haben.
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht
besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten. 

13.2.3 Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Ver siche -
rungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder
unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch
für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in die-
sem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt haben. 
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rück -
tritts erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

13.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung 
13.3.1 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeige -

pflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir
den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in
Schriftform kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stüt-
zen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände
zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeit -
punkt, zu dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt ha-
ben.
Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflichtverletzung
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Un -
richtig keit der Anzeige kannten.
Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

13.3.2 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen ge -
schlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten,
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs periode Ver-
tragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Er-
klärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere
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Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur
Vertragsanpassung berechtigt, Kenntnis erlangen.
Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus,
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung fristlos in Schriftform kündigen. 

13.4 Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt un-
berührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis
zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.

14 GESTRICHEN 

15 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag? 
15.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die

Frist berechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches. 

15.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, ist
die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ih-
nen unsere Entscheidung in Textform zugeht. 

16 Welches Gericht ist zuständig?
16.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die ge -

richt liche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch das Ge-
richt, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in
Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

16.2 Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem Gericht er-
hoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den
Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 

17 Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?
Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?

17.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Haupt ver -
waltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zu-
ständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

17.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine
Willens erklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines
eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung
gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer Änderung Ihres Namens. 

18 Welches Recht findet Anwendung?
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Standardbedingungen
(Gelten für alle Verträge, soweit das versicherte Risiko betroffen ist)

Besondere Bedingungen für die Versicherung von Serviceleistungen
in der Unfallversicherung (BB Unfallservice 2007)

Ergänzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2007) er-
bringen wir folgende Leistungen:

1 Art der Leistungen:
1.1 Wir ersetzen nach einem Unfall die Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungs-

einsätze von öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten Rettungsdiens -
ten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden.
Die Kosten ersetzen wir auch dann, wenn der Unfall unmittelbar drohte oder ein
Unfall nach den konkreten Umständen zu vermuten war.

1.2 Wir ersetzen die Kosten für den ärztlich angeordneten Transport der verletzten Per-
son zum Krankenhaus oder zur Spezialklinik.

1.3 Wir ersetzen den Mehraufwand bei der Rückkehr der verletzten Person zu ihrem
ständigen Wohnsitz, soweit  die Mehrkosten auf ärztliche Anordnung zurückgehen
oder nach der Verletzungsart unvermeidbar waren.

1.4 Bei einem Unfall im Ausland ersetzen wir die zusätzlich entstehenden Heimfahrt-
oder Unterbringungskosten für mitreisende minderjährige Kinder und den mitrei-
senden Partner der versicherten Person.

1.5 Bei einem unfallbedingten Todesfall im Inland ersetzen wir die Kosten für die Über-
führung zum letzten ständigen Wohnsitz.
Bei einem unfallbedingten Todesfall im Ausland ersetzen wir die Kosten für die
 Bestattung im Ausland oder für die Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz.

2 Höhe der Leistungen:
2.1 Die Höhe der Leistungen ist  insgesamt auf den im Versicherungsschein genannten

Betrag begrenzt.

3 Ausschluss der Dynamik
3.1 Der im Versicherungsschein festgelegte Höchstbetrag für den Kostenersatz nimmt

an einer für andere Leistungsarten vereinbarten Erhöhung von Leistung und Bei-
trag nicht teil.

Besondere Bedingungen für die Versicherung der Kosten für
kosmetische Operationen in der Unfallversicherung (BB KosmOp 2007)

Ergänzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2007)
leis ten wir Ersatz für Kosten unfallbedingter kosmetischer Operationen.
1 Voraussetzungen für die Leistungen:

Die versicherte Person hat sich nach einem unter den Vertrag fallenden Unfall  einer
kosmetischen Operation unterzogen.
Als kosmetische Operation gilt eine nach Abschluss der Heilbehandlung durchge-
führte ärztliche Behandlung mit dem Ziel, eine unfallbedingte Beeinträchtigung des
äußeren Erscheinungsbildes der versicherten Person zu beheben.

1.2 Die kosmetische Operation erfolgt innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall, bei
Unfällen Minderjähriger spätestens vor Vollendung des 21. Lebensjahres.

1.3 Ein Dritter ist nicht zur Leistung verpflichtet oder bestreitet seine Leistungspflicht.
2 Art und Höhe der Leistungen:
2.1 Wir leisten bis zu dem im Versicherungsschein vereinbarten Höchstbetrag Ersatz

für nachgewiesene
– Arzthonorare und sonstige Operationskosten
– notwendige Kosten für Unterbringung und Verpflegung in einem Krankenhaus

2.2 Wir leisten nicht Ersatz für Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten.

3 Ausschluss der Dynamik
3.1 Der im Versicherungsschein festgelegte Höchstbetrag für den Kostenersatz nimmt

an einer für andere Leistungsarten vereinbarten Erhöhung von Leistung und Bei-
trag nicht teil.

Besondere Bedingungen für die Versicherung
einer Kurbeihilfe in der Unfallversicherung (BB Kurbeihilfe 2007)

Ergänzend zu Ziffer 2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2007)
bieten wir entsprechend der nachfolgenden Regelung Versicherungsschutz bei Kur-
aufenthalten:

1 Voraussetzungen für die Leistung:
1.1 Die versicherte Person hat

– nach einem unter den Vertrag fallenden Unfall im Sinne von Ziffer 1 AUB 2007
– wegen der durch das Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung

oder deren Folgen
– innerhalb von drei Jahren, vom Unfalltage an gerechnet
– für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens drei Wochen

eine  medizinisch notwendige Kur durchgeführt.
Diese Voraussetzungen werden von Ihnen durch ein ärztliches Attest nachge -
wiesen.

1.2 Als Kur gilt eine stationäre Behandlung nicht, bei der die ärztliche Behandlung der
Unfallfolgen im Vordergrund steht.

2 Höhe der Leistung:
Die Kurbeihilfe wird in Höhe der im Versicherungsschein genannten Versicherungs-
summe einmal je Unfall gezahlt. Dabei wird Ziffer 3 AUB 2007 berücksichtigt.
Bestehen für die versicherte Person bei unserer Gesellschaft mehrere Unfallversi-
cherungen, kann die vereinbarte Kurbeihilfe nur aus einem dieser Verträge verlangt
werden.

3 Ausschluss der Dynamik
3.1 Der im Versicherungsschein festgelegte Höchstbetrag für den Kostenersatz nimmt

an einer für andere Leistungsarten vereinbarten Erhöhung von Leistung und Bei-
trag nicht teil.

Besondere Bedingungen für den Einschluss von Bewusstseinsstörungen
in der Unfallversicherung

Abweichend von Ziffer 5.1.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB
2007) besteht auch Versicherungsschutz bei Unfällen infolge von Bewussts eins störun -
gen, soweit diese durch Trunkenheit verursacht sind; beim Lenken von Kraftfahrzeugen
jedoch nur, wenn der Blutalkoholgehalt unter 1,1 Promille liegt.

Besondere Bedingungen für den Einschluss von Infektionen
in die Unfallversicherung (BB Infektionen 2007)

Für Unfallversicherungen von Ärzten/innen, Zahnärzten/innen, Zahntechnikern/
innen, Heilpraktikern/innen, Hebammen und Entbindungspflegern der Studenten/
innen der Medizin und der Zahnheilkunde, des Krankenpflegepersonals (Kranken-
schwester/Kranken pfleger, Kinderkrankenschwester/Kinderkranken pfleger, Kran-
kenpflegehelfer/in) von Tier ärzten/innen und Studenten/innen der Tierheilkunde
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, die den Versicherungsschutz er-
gänzend zu Ziffer 5.2.4 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2007)
auf Gesundheitsschäden durch Infektionen erweitert.

1 Voraussetzungen für die Leistung:
1.1 Die versicherte Person hat sich in Ausübung ihrer im Vertrag genannten beruflichen

Tätigkeit infiziert.
1.2 Aus

– der Krankengeschichte, 
– dem Befund oder
– der Natur der Erkrankung 
geht hervor, dass die Krankheitserreger auf eine der in Ziffer 1.3 bestimmten Art in
den Körper gelangt sind.

1.3 Die Krankheitserreger sind entweder
– durch eine Beschädigung der Haut, wobei mindestens die äußere Hautschicht

durch trennt sein muss, oder
– durch Einspritzen infektiöser Substanzen in Auge, Mund oder Nase in den

 Körper gelangt. 
Anhauchen, Anniesen oder Anhusten erfüllen den Tatbestand des Einspritzens
nicht. Für versicherte Personen, die in Heilberufen tätig sind: Versicherungsschutz
besteht jedoch für Diphtherie und Tuberkulose.

2 Erweiterter Schutz im Invaliditätsfall
Abweichend von Ziffer 2.1.1.1 AUB 2007 besteht auch dann noch Anspruch auf In-
validitätsleistung, wenn die infektionsbedingte Invalidität nach diesen Besonderen
Bedingungen
– innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall eingetreten und
– innerhalb dieses Zeitraums von einem Arzt schriftlich festgestellt und von Ihnen

innerhalb von weiteren drei Monaten bei uns geltend gemacht worden ist. 

Für Unfallversicherungen von Chemikern und Desinfektoren
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, die den Versicherungsschutz
 ergänzend zu Ziffer 5.2.4 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen
(AUB 2007) auf Gesundheitsschädigungen durch Infektionen erweitert.

1 Voraussetzungen für die Leistung:
1.1 Die versicherte Person hat sich in Ausübung ihrer im Vertrag genannten beruflichen

Tätigkeit infiziert.
1.2 Aus

– der Krankengeschichte, 
– dem Befund oder
– der Natur der Erkrankung 
geht hervor, dass die Krankheitserreger auf eine der in Ziffer 1.3 bestimmten Art in
den Körper gelangt sind.

1.3 Die Krankheitserreger sind entweder
– durch eine Beschädigung der Haut, wobei mindestens die äußere Hautschicht

durchtrennt sein muss, oder
– durch plötzliches Eindringen infektiöser Substanzen in Auge, Mund oder Nase

in den Körper gelangt. 
1.4 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Schädigungen, die als Folge

der berufsmäßigen Beschäftigung mit Chemikalien allmählich zustande kommen
und Berufskrankheiten sind.
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Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung 
mit progressiver Invaliditätsstaffel (BB Progression 2007 – 500 Prozent)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel vereinbart.
Der Invaliditätsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 3 der Allgemeinen Unfallversicherungs-
Bedingungen (AUB 2007) ermittelt.
Ziffer 2.1 AUB 2007 wird wie folgt ergänzt:
1. Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invaliditätsgrad von 25 Prozent

übersteigt, zahlen wir zusätzlich 2 Prozent aus der Versicherungssumme.
2. Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invaliditätsgrad von 50 Prozent

übersteigt, zahlt der Versicherer zusätzlich weitere 3 Prozent aus der Versiche-
rungssumme.

3. Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invaliditätsgrad von 75 Prozent
übersteigt, zahlt der Versicherer zusätzlich weitere 4 Prozent aus der Versiche-
rungssumme.

Auf die Höhe der Invaliditätsleistung wirkt sich diese Ergänzung im Einzelnen wie 
folgt aus:

Besondere Bedingungen für die Bemessung
des Invaliditätsgrades für Heilberufe (BB Heilberufe 2007)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit verbesserten Leistungen im Invaliditätsfall
vereinbart.
1. Abweichend von Ziffer 2.1.2.2.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingun-

gen (AUB 2007) gelten bei Verlust oder Funktionsunfähigkeit der nachstehend ge-
nannten Körperteile und Sinnesorgane ausschließlich die folgenden Invaliditäts-
grade:
Arm oder Hand 100 %
Daumen oder Zeigefinger 60 %
anderer Finger 20 %
Bein oder Fuß 70 %
große Zehe 8 %
andere Zehe 3 %
Auge 80 %
Gehör auf beiden Ohren 70 %

2. Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung der genannten Körperteile und
 Sinnes organe gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

Besondere Bedingungen für die Versicherung einer Unfall-Rente 
bei einem Invaliditätsgrad ab 50 % (BB Unfall-Rente 2007)

Ergänzend zu Ziffer 2 Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2007) leisten
wir eine Unfall-Rente entsprechend den nachfolgenden Bedingungen.
1. Voraussetzungen für die Leistung:

Die Voraussetzungen für eine Invaliditätsleistung sind nach Ziffer 2.1.1 AUB 2007
gegeben.
Der Unfall hat zu einem nach Ziffer 2.1.2.2.1 bis Ziffer 2.1.2.2.4 und Ziffer 3 AUB
2007 ermittelten Invaliditätsgrad von mindestens  50% geführt.
Für die Feststellung des Invaliditätsgrades bleiben vereinbarte besondere Glieder-
taxen unberücksichtigt.

2. Höhe der Leistung:
Wir zahlen unabhängig vom Lebensalter der versicherten Person die Unfall-Rente
in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.
Vereinbarte progressive Invaliditätsstaffeln oder sonstige Mehrleistungen im
Invaliditäts fall bleiben für die Feststellung der Höhe der Leistung unberücksichtigt.

3. Beginn und Dauer der Leistung:
3.1 Die Unfallrente zahlen wir

– rückwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der Unfall ereignet hat,
– monatlich im Voraus.

3.2 Die Unfall-Rente wird bis zum Ende des Monats gezahlt, in dem
– die versicherte Person stirbt oder
– wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 9.4 AUB 2007 vorgenommene Neube-

messung ergeben hat, dass der unfallbedingte Invaliditätsgrad unter 50% ge-
sunken ist.

2 Erweiterter Schutz im Invaliditätsfall
Abweichend von Ziffer 2.1.1.1 AUB 2007 besteht auch dann noch Anspruch auf In-
validitätsleistung, wenn die infektionsbedingte Invalidität nach diesen Besonderen
Bedingungen
– innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall eingetreten und
– innerhalb dieses Zeitraums von einem Arzt schriftlich festgestellt und von Ihnen

innerhalb von weiteren drei Monaten bei uns geltend gemacht worden ist.

Besondere Bedingungen für den Einschluss von Infektionen durch Zecken-
biss in die Unfallversicherung (BB Infektionen durch Zeckenbiss 2007)

1. Abweichend von Ziffer 5.2.4 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen
(AUB 2007) besteht Versicherungsschutz für die Folgen einer Infektion mit Früh-
sommer-Meningitis (FSME) oder Lyme-Borreliose durch einen Zeckenbiss.

2. In Abänderung von Ziffer 10.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen
(AUB 2007) beginnt der Versicherungsschutz für derartige Infektionen bei Neuab-
schluss eines Vertrages erst nach einer Wartezeit von drei Monaten.
Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eintreten, be-
steht keine Leistungspflicht.

3. Ein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht abweichend von Ziffer 2.1.1.1 auch
dann, wenn die infektionsbedingte Invalidität nach diesen Besonderen Bedingungen
– innerhalb von drei Jahren nach dem Unfall (Zeckenbiss) eingetreten und
– innerhalb dieses Zeitraumes von einem Arzt schriftlich festgestellt und von Ihnen

innerhalb von weiteren drei Monaten bei uns geltend gemacht worden ist.

Besondere Bedingungen für den Einschluss von Gesundheitsschäden durch 
Röntgen- und Laserstrahlen in die Unfallversicherung
(BB Röntgen- und Laserstrahlen 2007)

Für Unfallversicherungen von Ärzten/innen, Zahnärzten/innen und
 Tierärzten/innen 
Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, die den Versicherungsschutz in
 folgendem Umfang auf Strahlenschäden erweitert:
1. Abweichend von Ziffer 5.2.2 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen

(AUB 2007) sind Gesundheitsschäden durch Röntgen- und Laserstrahlen sowie
künstlich erzeugte ultraviolette Strahlen mitversichert.

2. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Gesundheitsschäden, die als Fol -
ge regelmäßigen Umgangs mit strahlenerzeugenden Apparaten eintreten.

Spezialbedingungen
(Gelten nur, soweit sie ausdrücklich vereinbart werden)

Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit 
planmäßiger Erhöhung von Leistung und Beitrag (BB Zuwachsleistung 2007)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung vereinbart, deren Summen und Beitrag jähr-
lich angepasst werden.
1. Wir erhöhen die Versicherungssummen jährlich um 5 Prozent zum Beginn des Ver-

sicherungsjahres, und zwar erstmals zum Beginn des zweiten Versicherungsjahres.
2. Dabei werden die Versicherungssummen wie folgt aufgerundet:

– für den Invaliditäts- und Todesfall auf volle 500 Euro,
– für die Übergangsleistung auf volle 50 Euro,
– für die Unfall-Rente (BB Unfall-Rente 2007) auf volle 25 Euro,
– für Tagegeld, Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld auf volle 0,50 Euro.

3. Die erhöhten Versicherungssummen gelten für alle nach dem Erhöhungstermin
eintretenden Leistungsfälle.

4. Der Beitrag erhöht sich im gleichen Verhältnis wie die Versicherungssummen.
5. Vor dem Erhöhungstermin erhalten Sie eine schriftliche Mitteilung über die Erhöhung.

Die Erhöhung entfällt, wenn Sie ihr innerhalb von sechs Wochen nach unserer Mit-
teilung schriftlich widersprechen. Auf die Frist werden wir Sie hinweisen.

6. Sie und wir können die Vereinbarung über die planmäßige Erhöhung von Leistung
und Beitrag auch für die gesamte Restlaufzeit des Vertrages widerrufen. Der
 Wider ruf muss schriftlich spätestens drei Monate vor Ablauf des Versicherungsjah-
res erfolgen.

Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung 
mit progressiver Invaliditätsstaffel (BB Progression 2007 – 300 Prozent)

Sie haben mit uns eine Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel vereinbart.
Der Invaliditätsgrad wird nach Ziffer 2.1 und Ziffer 3 der Allgemeinen Unfallversicherungs-
Bedingungen (AUB 2007) ermittelt.
Ziffer 2.1 AUB 2007 wird wie folgt ergänzt:
1. Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invaliditätsgrad von 25 Prozent

übersteigt, zahlen wir zusätzlich 2 Prozent aus der Versicherungssumme.
2. Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invaliditätsgrad von 50 Prozent

übersteigt, zahlen wir zusätzlich weitere 1 Prozent aus der Versicherungssumme.
Auf die Höhe der Invaliditätsleistung wirkt sich diese Ergänzung im Einzelnen wie 
folgt aus:

8
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Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung
Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der

Vers.Summe Vers.Summe Vers.Summe Vers.Summe

% % % % % % % %
26 28 45 85 64 156 83 232
27 31 46 88 65 160 84 236
28 34 47 91 66 164 85 240
29 37 48 94 67 168 86 244
30 40 49 97 68 172 87 248
31 43 50 100 69 176 88 252
32 46 51 104 70 180 89 256
33 49 52 108 71 184 90 260
34 52 53 112 72 188 91 264
35 55 54 116 73 192 92 268
36 58 55 120 74 196 93 272
37 61 56 124 75 200 94 276
38 64 57 128 76 204 95 280
39 67 58 132 77 208 96 284
40 70 59 136 78 212 97 288
41 73 60 140 79 216 98 292
42 76 61 144 80 220 99 296
43 79 62 148 81 224 100 300
44 82 63 152 82 228

Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung Unfallbed. Leistung
Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der Inv.-Grad aus der

Vers.Summe Vers.Summe Vers.Summe Vers.Summe

% % % % % % % %
26 28 45 85 64 184 83 330
27 31 46 88 65 190 84 340
28 34 47 91 66 196 85 350
29 37 48 94 67 202 86 360
30 40 49 97 68 208 87 370
31 43 50 100 69 214 88 380
32 46 51 106 70 220 89 390
33 49 52 112 71 226 90 400
34 52 53 118 72 232 91 410
35 55 54 124 73 238 92 420
36 58 55 130 74 244 93 430
37 61 56 136 75 250 94 440
38 64 57 142 76 260 95 450
39 67 58 148 77 270 96 460
40 70 59 154 78 280 97 470
41 73 60 160 79 290 98 480
42 76 61 166 80 300 99 490
43 79 62 172 81 310 100 500
44 82 63 178 82 320
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